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1. Musterplatzregel F12- Tierkot 
Zweck: 
Der Kot eines Vogels oder eines anderen Tieres ist ein loser hinderlicher Naturstoff, der nach Regel 
15.1 entfernt werden darf. 
Mit dieser Sonderplatzregel wird den Spieler:innen die Möglichkeit eingeräumt den Kot als Boden in 
Ausbesserung zu behandeln.  
 
Sonderplatzregel: 
Nach Wahl des Spielers darf Kot von Tieren behandelt werden als: 
- ein loser hinderlicher Naturstoff, der nach Regel 15.1 entfernt werden darf, oder 

- Boden in Ausbesserung, von dem Erleichterung nach Regel 16.1 gewährt wird. 

 

2. Musterplatzregel F-5.2 – Unbewegliches Hemmnisse nahe am Grün 
Zweck: 
Liegt ein Ball außerhalb des Grüns, ist ein unbewegliches Hemmnis (z.B. Regner) auf der Spiellinie 
des/der Spieler:in an sich keine Behinderung. 
Sind jedoch die Vorgrüns kurz genug geschnitten oder Regner im Vorgrün verbaut, dass ein Putt von 
außerhalb des Grüns ein gewählter Schlag sein kann, können unbewegliche Hemmnisse nahe am 
Grün einen solchen Schlag behindern. 
 
Sonderplatzregel: 
Erleichterung von Behinderung durch ein unbewegliches Hemmnis darf nach Regel 16.1 in Anspruch 
genommen werden. 
Der/die Spieler:in hat eine zusätzliche Erleichterungsmöglichkeit, wenn ein unbewegliches Hemmnis 
auf oder nahe am Grün und auf seiner Spiellinie liegt. 
Ball im Gelände: Der/die Spieler:in darf Erleichterung nach Regel 16.1b in Anspruch nehmen, wenn ein 
unbewegliches Hemmnis  

• auf seiner Spiellinie liegt, und 

➢ innerhalb von zwei Schlägerlängen vom oder auf dem Grün und 

➢ innerhalb von zwei Schlägerlängen vom Ball entfernt liegt. 

• und wenn sowohl der Ball und das Hemmnis in einem Teil des Geländes sind, das auf 

Fairwayhöhe oder niedriger geschnitten ist. 

Es muss aber vollständige Erleichterung in Anspruch genommen werden, dies schließt physische 
Beeinträchtigungen und Beeinträchtigungen der Spiellinie ein. 
Ausnahme – Keine Erleichterung bei eindeutig unvernünftiger Spiellinie. 
Erleichterung nach dieser Platzregel wird nicht gewährt, wenn der Spieler eine eindeutig unvernünftige 
Spiellinie wählt. 
Strafe für das Spielen eines Balls vom falschen Ort unter Verstoß gegen die Platzregel: 
Grundstrafe nach Regel 14.7a.“ 
 


